
Disclaimer 

Å Dieser Foliensatz gehört zu den Fördermittel-Vorträgen des Service- 
und Kompetenzzentrums: Kommunaler Klimaschutz (SK:KK) 

Å Foliensatz und das gesprochene Wort illustrieren wesentliche 
Informationen zur BMUB-Kommunalrichtlinie und weiteren 
Förderprogrammen der Nationalen Klimaschutzinitiative (NKI) 

Å Die Informationen sind nach besten Wissen zusammen gestellt; für 
etwaige Fehler kann jedoch keine Gewähr übernommen werden 

Å Die Informationen können ggf. nicht mehr aktuell sein (Stand: 2/2018) 

Å Förderrechtlich maßgeblich sind nur die jeweiligen 
Förderrichtlinientexte und die dazugehörigen Merkblätter 

Å Aktuelle Informationen unter: www.klimaschutz.de/förderung 

http://www.klimaschutz.de/förderung
http://www.klimaschutz.de/förderung
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Beratungsleistungen 

VDas Beratungsteam ist von Montag 
bis Freitag telefonisch  & per Mail  
erreichbar 

 
VKommen Sie ins Difu!                  

Persönliche Beratung in            
Berlin und Köln 

 
VΧ ƻŘŜǊ das SK:KK kommt zu Ihnen! 

Fördermittelvortrag und Beratung 
auf Anfrage                                                                                                 
» Voraussetzung: Mehrere potenzielle 
Antragsteller/innen sind anwesend 

 

 

So erreichen Sie uns: 
 

030 / 39001-170 
 

skkk@klimaschutz.de 
 
www.klimaschutz.de/kommunen 

Fotos: David Ausserhofer 



Internetportal und Community 

Alle Infos unter: www.klimaschutz.de/kommunen 

Relaunch KW 9! 

http://www.klimaschutz.de/kommunen


αwƛŎƘǘƭƛƴƛŜ ȊǳǊ CǀǊŘŜǊǳƴƎ Ǿƻƴ 

Klimaschutzprojekten in  

sozialen, kulturellen und  

öffentlichen Einrichtungen  

im Rahmen der Nationalen 

YƭƛƳŀǎŎƘǳǘȊƛƴƛǘƛŀǘƛǾŜά 

 

Die Kommunalrichtlinie 



Für einige Förderschwerpunkte der KRL antragsberechtigt: 

 

Wer ist antragsberechtigt? 

 

V Kommunen (Städte, Gemeinden und Landkreise)   
V Zusammenschlüsse, an denen ausschließlich Kommunen beteiligt sind. 

V Kindertagesstätten und Schulen  

V Einrichtungen der Kinder- und Jugendhilfe nach SGB 
VIII 

V Religionsgemeinschaften sowie deren Stiftungen 

V Kulturelle Einrichtungen  

V Werkstätten für behinderte Menschen (WfbM) 

V Sportvereine mit Gemeinnützigkeitsstatus  

V Hochschulen 

V Betriebe, Unternehmen und sonstige Organisationen 
mit mindestens 50,1% kommunaler Beteiligung 

V kommunale Wirtschaftsförderungsgesellschaften mit 
mindestens 50,1% kommunaler Beteiligung 

V private Unternehmen , rechtsfähige 
Zusammenschlüsse von Unternehmen 

 

Für alle Förderschwerpunkte der KRL antragsberechtigt: 

 



Investiv Personell Strategisch 

Förderschwerpunkte 

Die erweiterte Kommunalrichtlinie 

Stelle für 
Klimaschutz-
management 

Anschluss-
vorhaben 

 
Klimaschutz in 
stillgelegten 

Siedlungsabfalldeponien 
 

Klimaschutzmanagement und 
Energiesparmodelle 

Investive Klimaschutz-
maßnahmen 

Klimaschutzinvestitionen in 
Kitas, Schulen, Einrich-
tungen der Kinder- und 

Jugendhilfe sowie 
Sportstätten 

Einstiegsberatung 

Erstellung von 
Klimaschutzkonzepten 

 
Energiespar-

modelle 

Ausgewählte 
Maßnahme 

Erstellung von 
Klimaschutzteil-

konzepten 

Starterpaket 
für 

Energiespar-
modelle 

LED-Außen-/ -Straßen-/ -
Innen- und -Hallen-

beleuchtung 

Nachhaltige Mobilität 

Einstiegsberatung und 
Klimaschutzkonzepte 

Raumlufttechnische 
Geräte 

Klimaschutz in 
Rechenzentren 

NEU 

 
Weitere investive 

Maßnahmen 
 

LED-Außen-/ -Straßen-/ -
Innen- und -Hallen-

beleuchtung 

Raumlufttechnische 
Geräte 

Klimaschutz in 
Rechenzentren 

NEU 

Austausch von 
Elektrogeräten 

NEU 



Antragsberechtigte 

 

http://www.klimaschutz.de/sites/default/files/page/downloads/skkk_einleger_krl_juni_2016_barrierefrei.pdf
http://www.klimaschutz.de/sites/default/files/page/downloads/skkk_einleger_krl_juni_2016_barrierefrei.pdf
http://www.klimaschutz.de/sites/default/files/page/downloads/skkk_einleger_krl_juni_2016_barrierefrei.pdf


Weitere NKI-Förderprogramme 



V Ziel: Investive Vorhaben zur Erschließung großer THG-

Minderungspotenziale, mit hoher Sichtbarkeit und 

Übertragbarkeit 

V Zweistufiges Wettbewerbsverfahren 

V a) Skizzeneinreichung: 01.01. ς 15.04.2018 

b) Formelle Antragstellung: ca. Herbst 2018 

V Projektbeginn: frühestens 15.04.2019 

V Projektdauer: bis zu drei Jahre 

V Förderquote: 80% (bis zu 90% bei finanzschwachen Kommunen) 

V Fördersumme: 200.000 ϵ ς 5 Mio. ϵ 

V Antragsberechtigt: Kommunen, kommunale Einrichtungen und 

Betriebe, Verbundprojekte aus Kommunen mit: 

Verbänden / Vereinen / Religionsgemeinschaften / Hochschulen 

 

© CC0 Public Domain 

 
 

Förderaufruf: Kommunale Klimaschutz-Modellprojekte 




